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Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und Rolle 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
Key Facts 

• Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit gewinnt aufgrund demografischer
Veränderungen und weiterer Megatrends in der Arbeitswelt an Bedeutung

• Auf betrieblicher Ebene ist dafür ein koordiniertes und kooperatives 
 Zusammenwirken aller Akteure und Akteurinnen unerlässlich

• Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Betriebe und Beschäftigte
dabei in vielfältiger Weise 
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Die gesetzliche Unfallversicherung leistet einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Basierend auf den 
gesetzlichen Grundlagen werden präventive und rehabilitative Leistungen erbracht. 

A ls Träger der Nationalen Präventi-
onskonferenz (NPK) leistet die ge-
setzliche Unfallversicherung einen 

maßgeblichen Beitrag zu den Zielen „ge-
sundes Aufwachsen“ und „gesundes Leben 
und Arbeiten“. Während es in jungen Le-
bensjahren in den Bildungseinrichtungen 
in erster Linie darum geht, die Grundlagen 
für die Beschäftigungsfähigkeit zu legen, 
ist in der Arbeitswelt das Ziel, diese zu er-
halten und zu fördern. 

Rechtlicher Rahmen 

Die gesetzliche Unfallversicherung ist ver-
pflichtet zu unterstützen, insbesondere 

1. durch den allgemeinen Präventions-
auftrag (§ 14 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch – SGB VII), 

2. die Maßnahmen gegen Berufskrank-
heiten (§ 3 Abs. 1 Berufskrankheiten-
Verordnung – BKV) und 

3. zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit 
(§ 10 Abs. 1 SGB IX).

Der allgemeine Präventionsauftrag sieht 
neben der Prävention von Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten ausdrücklich 
auch die Verhütung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren vor. Mithilfe von Maß-

nahmen gegen Berufskrankheiten sollen 
die Unfallversicherungsträger mit allen 
geeigneten Mitteln der Gefahr für eine 
beschäftigte Person, dass eine Berufs-
krankheit entsteht, wiederauflebt oder 
sich verschlimmert, entgegenwirken. Die 
Sicherung der Erwerbsfähigkeit bezieht 
sich auf die Rolle der Unfallversicherungs-
träger als Rehabilitationsträger, in der sie 
neben den Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation auch geeignete Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben prüfen, um 
die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Be-
hinderung oder von einer Behinderung be-
drohten Menschen zu erhalten, zu verbes-
sern oder wiederherzustellen. 

Verpflichtungen für Unternehmen 
Über die Verpflichtungen aus dem Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG), seiner konkreti-
sierenden Verordnungen und der DGUV 
Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ 
hinaus, gibt es rechtliche Notwendigkei-
ten für Arbeitgebende, zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf primär- oder 
sekundärpräventiver Ebene beizutragen. 
Zu nennen sind hier: 

• Arbeitsmedizinische Vorsorge (§ 1
Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge –ArbMedVV): Durch ent-
sprechende Vorsorgemaßnahmen 
sollen arbeitsbedingte Erkrankungen 
einschließlich Berufskrankheiten 
frühzeitig erkannt und verhütet wer-
den. Zugleich soll damit ein Beitrag 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähig-
keit und zur Fortentwicklung des 
betrieblichen Gesundheitsschutzes 
geleistet werden. 

• Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment (§ 167 Abs. 2 SGB IX): Arbeit-
gebende sind verpflichtet, dieses 
anzubieten, um die Möglichkeiten zu
klären, Arbeitsunfähigkeit möglichst 
zu überwinden und mit welchen Leis-
tungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der
Arbeitsplatz erhalten werden kann.

• Präventionsgesetz (§ 132 f. SGB V):
In Ergänzung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge können Gesundheits-
untersuchungen nach § 25 Abs. 1
SGB V, Maßnahmen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung, Präven-
tionsempfehlungen, Empfehlungen
medizinischer Vorsorgeleistungen 
und Heilmittelversorgung erbracht 
werden. 

• Rechte von Menschen mit Behin-
derung (§ 7 Allgemeines Gleich-
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behandlungsgesetz – AGG, Artikel 27 
UN-Behindertenrechtskonvention): 
Für Menschen mit angeborener oder 
erworbener Behinderung sowie für 
nahe Angehörige einer Person mit 
einer Behinderung gilt ein arbeits-
rechtliches Benachteiligungsverbot. 
Entsprechend gilt es unter anderem, 
den Erhalt und die Beibehaltung 
eines Arbeitsplatzes zu fördern. 

Mitwirkung der Beschäftigten 
Neben den Pflichten für Unternehmen 
spielt die Verantwortung der Beschäftig-
ten für den Erhalt der eigenen Beschäfti-
gungsfähigkeit zum Beispiel über die För-
derung ihrer Kompetenzen eine zentrale 
Rolle (vergleiche auch § 15 „Allgemeine 
Unterstützungspflichten und Verhalten“ 
DGUV Vorschrift 1). 

Bedeutung und Nutzen 

Die konkrete und zielgerichtete Auseinan-
dersetzung mit der dauerhaften Beschäf-
tigungsfähigkeit ermöglicht es Arbeitge-
benden, über die Schaffung sicherer und 
gesunder Rahmenbedingungen hinaus Per-
sonal zu gewinnen, zu qualifizieren und 
zu binden. Arbeitnehmenden wiederum 
ermöglicht sie, Arbeit zu finden, der sie 
langfristig nachgehen können, und sich 
dabei weiterzuentwickeln. Letztendlich 
ist Beschäftigungsfähigkeit auch von all-
gemeinem volkswirtschaftlichem und ge-
sellschaftlichem Interesse.[1] In Zeiten des 
demografischen Wandels nimmt die Be-
deutung der Beschäftigungsfähigkeit wei-
ter zu, weil in vielen Betrieben ein Mangel 
an jüngeren Nachwuchskräften herrscht 
und sich das Durchschnittsalter der Beleg-

schaft erhöht. Arbeit ist nicht nur deshalb 
alterns- und altersgerecht zu gestalten. So-
wohl die jüngeren als auch die älteren Be-
schäftigten sollten (noch) möglichst lange 
arbeiten können. 

Leistungen der gesetzlichen 
 Unfallversicherung 

Präventive Maßnahmen, die auf den Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit einzahlen, er-
geben sich aus den Präventionsleistungen[2] 
der gesetzlichen Unfallversicherung, so-
wohl der Unfallversicherungsträger als 
auch der DGUV: 

1. Anreizsysteme, beispielsweise für 
das Treffen einer Betriebsverein-
barung zum Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) in Form von 
Prämienpunkten im Arbeitsschutz-
managementsystem (Gütesiegel), 
sofern der zuständige Unfallversiche-
rungsträger das anbietet 

2. Beratung (auf Anforderung), bei-
spielsweise zur ergonomischen 
Arbeitsplatzgestaltung 

3. betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung, beispiels-
weise durch Beratung zu arbeitsme-
dizinischer Vorsorge, insbesondere 
Wunschvorsorgen 

4. Ermittlung von möglichen Ursachen 
und Begleitumständen für Arbeitsun-
fälle, Berufskrankheiten oder arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren 

5. Forschung, Entwicklung und 
 Modellprojekte, beispielsweise zu 
Definitionen von Sicherheits- und 
Gesundheitskompetenz im Betrieb 
und in Bildungseinrichtungen (siehe 

Neben den Pflichten für Unternehmen spielt die Verantwortung 
der Beschäftigten für den Erhalt der eigenen Beschäftigungs-
fähigkeit zum Beispiel über die Förderung ihrer Kompetenzen 
eine zentrale Rolle.“ 

auch in dieser Ausgabe den Beitrag 
„Sicherheits- und Gesundheitskom-
petenz – individuell und organisatio-
nal“, Seite 14) 

6. Information, Kommunikation und 
Präventionskampagnen, beispiels-
weise durch Handlungsempfehlun-
gen zur Individualprävention[3] 

7. Prüfung und Zertifizierung, beispiels-
weise zum Demografie-Coach[4] 

8. Qualifizierung, beispielsweise durch 
Fachgespräche zur sicheren und 
gesunden Arbeitszeitgestaltung 

9. Überwachung einschließlich anlass-
bezogener Beratung, beispielsweise 
zur Umsetzung der Gefährdungsbe-
urteilung 

10. Vorschriften- und Regelwerk, bei-
spielsweise in Form von Publika-
tionen des Sachgebiets Beschäfti-
gungsfähigkeit[5] und Fachbereichs 
Gesundheit im Betrieb[6] 

Weiterführende Unterstützungsmateria-
lien des Sachgebiets Beschäftigungs-
fähigkeit und Fachbereichs Gesundheit 
im Betrieb: 

 DGUV Information 206-031 „Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement – 
BEM Orientierungshilfe für die praktische 
Umsetzung“ 

 FBGIB-003 „Demografische Begriffe 
mit Bezug zur Arbeitswelt“ 

 Landkarte der Unterstützenden 

 DGUV Information 206-024 „Schicht-
arbeit – (k)ein Problem?!“ 

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3818/betriebliches-eingliederungsmanagement-bem-orientierungshilfe-fuer-die-praktische-umsetzung?c=123
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/gesundheit-im-betrieb/beschaeftigungsfaehigkeit/3683/fbgib-003-demografische-begriffe-mit-bezug-zur-arbeitswelt?c=123
https://publikationen.dguv.de/versicherungleistungen/versicherungsschutz/3729/landkarte-der-unterstuetzenden
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3233/schichtarbeit-k-ein-problem?c=123
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Darüber hinaus sei erwähnt, dass die Auf-
sichtspersonen der Unfallversicherungs-
träger eine Lotsenfunktion ausüben und 
gegebenenfalls auf andere Sozialleis-
tungsträger verweisen, die beim Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit ebenfalls 
unterstützen.[7] 

Rehabilitative Maßnahmen, die auf den 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ein-
zahlen, betreffen sämtliche medizinische 
Leistungen nach einem Arbeitsunfall, einer 
Berufskrankheit oder auch bei einer dro-
henden Berufskrankheit sowie Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben. Unter letz-
tere fallen beispielsweise die berufliche 
Anpassung und Qualifizierung sowie die 
Arbeitsplatzvermittlung.[8] 

Die Verzahnung der Bereiche Prävention 
und Rehabilitation durch koordinierte 
Maßnahmen und Kooperationen verschie-
dener Professionen kann zu einer Nutzen-
maximierung für alle Beteiligten führen. 

Gemäß dem Versicherungsschutz für Kin-
der, Schülerinnen und Schüler sowie Stu-
dierende werden nach einem versicherten 
Unfall ebenfalls Leistungen zur Teilhabe 
erbracht, die entsprechend zur Wiederher-
stellung oder auch zum Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit beitragen. 

Da die gesetzliche Unfallversicherung dem 
ganzheitlichen Grundsatz „Alles aus einer 
Hand“ folgt, seien auch die Leistungen zur 
Sozialen Teilhabe[9] erwähnt, die ebenfalls 

den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit un-
terstützen können. 

Verankerung im Betrieb 

Angebote und Maßnahmen der gesetz-
lichen Unfallversicherung fußen im We-
sentlichen auf dem Ziel der Verankerung 
im Betrieb. Die Rahmenbedingungen in 
 Betrieben tragen entscheidend zur Sicher-
heit und Gesundheit von Beschäftigten bei 
und ermöglichen, die Beschäftigungs-
fähigkeit – auch bei eingeschränktem oder 
verändertem Leistungsvermögen – dauer-
haft zu erhalten beziehungsweise positiv 
zu beeinflussen. 

Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
erfordert eine professionelle Kooperation 
zwischen den Akteurinnen und Akteuren 
im Betrieb, insbesondere Führungskräften, 
Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedi-
zinern, Fachkräften für Arbeitssicherheit, 
der operativen Personalarbeit und Be-
triebs- oder Personalräten sowie der Ver-
trauensperson der Menschen mit Schwer-
behinderung und gegebenenfalls weiteren 
betrieblichen Interessenvertretungen. 

Die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
nehmen hier eine Schlüsselrolle wahr. Sie 
beraten die Unternehmen, unterstützen bei 
der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung 
und tragen zur Früherkennung arbeits-
bedingter Gesundheitsstörungen und zur 
Fortentwicklung des betrieblichen Gesund-
heitsschutzes bei. 

Die betriebliche Organisation, die Gestal-
tung der Zusammenarbeit und die Struk-
turen im Betrieb können ebenfalls gro-
ßen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit 
und Motivation der Beschäftigten haben. 
Führung beeinflusst direkt die Tätigkeits-
anforderungen und die daraus für die Be-
schäftigten resultierenden Belastungen. 
Die Unternehmenskultur bildet den Rah-
men für die sozialen Beziehungen. Aner-
kennung, soziale Integration und Persön-
lichkeitsentwicklung wirken sich positiv 
auf die Motivation und das Wohlbefinden 
aus. Auch Fort- und Weiterbildung trägt 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
bei, sowohl wenn Beschäftigte diese eigen-
motiviert umsetzen als auch wenn Betriebe 
sie organisieren. 

Fazit 

Eine sicherheits- und gesundheitsgerecht 
gestaltete Arbeit kann zusammenfassend 
einen großen Beitrag zum Schutz der Ge-
sundheit, der (Wieder-)Eingliederung von 
Menschen mit und ohne Behinderung und 
damit zum Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit leisten. Wenn Beschäftigte dazu 
befähigt und motiviert werden, den sich 
wandelnden Arbeits- und Kompetenz-
anforderungen über ein ganzes Erwerbs-
leben hinweg gerecht zu werden, wer-
den die Teilnahme und die Teilhabe am 
Erwerbsprozess aktiv gestaltet.[10] Davon 
profitieren Beschäftigte, Arbeitgebende, 
Sozialleistungsträger und letztlich die 
Volkswirtschaft.[11]  ←
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